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Für Ar:,rEleichs* und [rsuienrc$nahmen werden (gem. $ 8o

Abs.1 Bl{atSche} cien Flöchen der allgemeinen Yvchnqebiete

die im Bebcuungsplcn festgesetzten "öffenilichen erün-

flöchen' gern. $ I Ab*i.1 Nr.15 Bsu6ü zugeordnet.

(Die Zuordnung wird gemö$ der Sotzung zur Erhebung von

Kosi.enersiottungsbeiirögen ncch $80 BNstSchG durchgeführt)
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Art der bculichen Nutzung ($ 4 Bsul'jY0)

ln den cllgemeinen t'{ohngebieien sirii! die ncch $ + *ls.; BauNV0

ouenchmswelse zulössigen Nutzungen nicht zulössiE.

glqltsiqtrq qrc Qqrqsjr ($l-z Fs4l-Yq *-
ln den ollgerneinen Wohngebi*ien sind suf den rüekwörtigen, nieht

überbouhaten 0rundstücksflöchen, d.h. hinter der rüekwö:'tiEeil

Bougrenze, Gcrogen und Siellpiötze unzulössig.

Gcrcgen nnüsssn mit ihrer [infqhriseite eifien Abstsnd von

minriestens 5 rn bis zur Sfreßenbrgrenzungdinio hcberr.

Ar:sgenonrrnen hiervon sind die zeichnerisch festgesetzten

Flüchen für Stellplötze und Coroqen.

ehr qrlqss-ß t t-BqqrlJq)-*
Nebenonlogen gemöß $ 14 Abs"l ücutiVü sind ouf den nieht über*

boubsren Fiörhen nur bis zu 30 cbrn je trundsiück zuiässig.
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Eie nrreh $ tg lUs.+ BouNVO zr.ilüssige Überschreitung der

Grundfiijche wird ouf liöchst*ns 25% beqren;t. Dcrüber

hinousEehende Überschreiiurrgen sind bis rur Grundflöchen-

zohl {GRZ) 0.6 mögiich, wenn

- die Bodenbefestigunqen wesserdurehiössig sind und

- die |uienge des für diese zusötzliche Uberschreitungs-

flöche onzurechnenclen ltliederschiegsircssers nlcht

arJer dcsiert in dle öffentliche Kanolisotion eingeleiiet

wird und

- die zusät;liehe {JberschreitunE nur gerlnr3fügige Aus-

wirl<ungen crr:f die Funktion des Bodens hst.



rnerskirchen hot

chlu8 über die

Begründung

.$3nus.2
I cm 2J.C6,1999

|liclr 04.08.1999

iger öffentlicher

Gemeinde

n 27.0$.2002

enloge dieses

d bestirnmi, do0
'ergönzten Teilen

n.$3Abs.2
tc

rts :{2^8*.2.
tlrri öffentlich

4e sowie die

-'- ."- J -'.t

die Bodenbefestigungen wosserdurchlössig sind und

die Menge des für diese zusötzliche Überschreitungs-

flöche onzurechnenden Niederschlcaswossers nicht

oder dosiert in die öffentliche Kcnolisstion eingeleitet

wird und

- die zusützliche Überschreitung nur geringfi.iqiEe Aus-

wirkungen ouf rlie Funktion des BoCens hat.

Grünordnerische [estsetzung
(Zuordnun gsfestsetzun g)

Für Ausgleichs- und Ersstzmcßnohmen werden (gem. $ 8o

Abs.l BNotSchC) den Flöchen der cllgemeinen Wohngebiete

die im Bebouungsplon festgesetzten "öffentlichen Grün*

flöchen" gern. 0 I Abs.l Nr.15 BauGB zugeordnei.

(Die Zuordnung wird gemüß der Sotzung zur trhebung von

KostenerstottungsbeitröEen noch 580 BhictSchG durchgeführt)

Hinweise:

Archöologisch bedeutsom erscheinende FunCe sind sofort der

Gemeinde Rommerskirchen ols unterer Denkmqlbehörde und

dem Rheinischen Amt für Bodendenkmolpflege, (Au8enstelle

0veroth, Gut [ichtol, an der B 4E4, 5i491 0veroth,

Iel. 02206/S0039, Fox: 02206/80517) zu melden. Boden-

denkmcl und Fundst*lie sinrl zunöclrst unveröndert zu erh*iten,

Die V{eisung des Rheinischen Amtes fijr Bodendenkmolpflege

für den Fortgong der Arbeiten ist obzuworten.

Zusötzliche Moßnohmen ouBerlrolb des Geltungsbereiches des

Bebouungsplones:

Aufforstung einer Vorrotsflöche filr [:'sotzmcßnohmen. ln der

Gemcrkung Broich, Flur 5, Flurstück liJ, Ar'n Sondweg ist

gemö$ der Kulturplonung des Kreises Neuss eine Flöche

von 4.6J9 qm oufzuforsten,

lm nochrichtlich übernommenen Bereich der Altcbiogerung

R0 14 und R0 52 ist bei lirdboumoßnohmen die BegleitunE

durch einen fochlich quciilizierten Gutochter erforderlich.

Betroffen hiervon sind die Flursti.icke J7, 39, 111, 183, 313

und 319 sofem sie innerhclb des Plangebietes liegen.

Für dcs Bougebiet bestehen örtliche Bsiivorschriften,

die zu beochten sind.

Vor Durchführung evtl. erforderlicher größerer fl ohrungen

(2.8. Pfohlgründung) sind Probebohrungen (70 - mox.

120 mm Durchmesser) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff-

oder Nichtrnetollrohren zu versehen sind, Donoch überprüfung

dieser Probebohrungen mit ferromcgnetischen Sonden.

Sörntlirhe Bohrorbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie

sind sofort einzustellen, sobold im gewochsenen Boden auf

lViderstond gestoBen wird. ln diesem foiie ist umgehend der

Kompfmittelröumdienst zu bencchrichtigen.
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